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Ausschreibung für die Veranstaltung

am Samstag und Sonntag,

den 3. und 4. Juli 2010

Zuchtbezirk Schleswig-Holstein /Hamburg
Vormusterung für Hengste aller im VZAP geführten Rassen

Zuchtbucheintragung für Vollblutaraberhengste

Rittigkeitsüberprüfung für Vollblutaraberhengste
Wallachklassen
Jungstutenklassen

Prämienstutenauswahl für alle im VZAP geführten Rassegruppen

Stutenleistungsprüfung

Offen für Pferde aus allen Zuchtbezirken!

Veranstalter:     Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes e.V.
                              Bissendorfer Str. 9, 30625 Hannover, www.vzap.org
                               Zuchtbezirk  Schleswig-Holstein/Hamburg  
                               c/o Barbara Julius Dorfstraße 2, 24594 Rade bei Hohenwestedt,
                               Tel.: 04871-76 15 930
                               e-mail: fakama.arabians@gmx.de
Organisation:    Barbara Julius Dorfstraße 2, 24594 Rade bei Hohenwestedt,

                               Tel.: 04871-76 15 930

                               e-mail: fakama.arabians@gmx.de

Nennungen
sind zu richten
an:

    Simone Wiggers, Schadehorn 20, 23843 Bad Oldesloe

Veranstaltungsort: Hof Gamal  Familie Hanssen, 23701 Eutin
Nennungsschluss:   10.Juni 2010
Vorläufiger Ablauf für Samstag, den 03. Juli 2010

1. 
 Ab 10. 00 Uhr Vormusterung für Hengste aller Arabischen Rassen

2. 
Anschließend Zuchtbucheintragung für Hengste der Rasse Arabisches Vollblut
3.
Wallachklassen
4. 
Rittigkeitsüberprüfung für Vollblutaraberhengste (Dressur evtl. Western)
I. TEILNAHMEBEDINGUNGEN SAMSTAG, DEN 3. Juli 2010

Vormusterung für Hengste aller Arabischen Rassen – Zuchtbucheintragung für Vollblutaraberhengste – 

1. Vormusterung für Hengste aller Arabischen Rassen
a. Teilnahmeberechtigt an der Vormusterung sind zweijährige und ältere Hengste der Zuchtrichtungen Arabisches Vollblut, Anglo-Araber, Shagya-Araber, Arabisch  Partbred und Araber, die eine Zuchtbescheinigung Equidenpaß/ Abstammungsnachweis /  Geburtsbescheinigung) einer anerkannten Züchtervereinigung besitzen
Arabische Vollbluthengste müssen in einem von der WAHO anerkannten    
 Zuchtbuch, Anglo-Araber in einem von der CIAA und Shagya-Araber in einem von der ISG anerkanntem Zuchtbuch registriert sein.
b. Mindestalter der Vorführer(innen) für die Vormusterung beträgt 18 Jahre.

c. Ablauf der Vormusterung:
Die Hengste werden in der Gruppe nach Rassen und einzeln an der Hand sowie gegebenenfalls im Freilauf vorgeführt. Der Aussteller erhält eine mündliche Einschätzung des Pferdes, eine schriftliche Beurteilung erfolgt nicht. Die Einschätzung  dient ausschließlich der Orientierung des Ausstellers des Pferdes.

d. Die Vorführer werden gebeten, ordentlich gekleidet zu sein. Die Pferde sind sauber mit Trense und Gebiss vorzuführen. Nach dem Freilauf sind die Hengste zügig wieder einzufangen 

e. Vollblutaraberhengste können nach der Vormusterung noch zusätzlich für die Zuchtbucheintragung angemeldet werden. Voraussetzung ist, dass die Bedingungen unter 2., insbesondere die Beibringung des tierärztlichen Attestes, erfüllt werden. Es wird zusätzlich die Meldegebühr für die Zuchtbucheintragung fällig.

2. Zuchtbucheintragung für Hengste der Rasse Arabisches Vollblut

a. Teilnahmeberechtigt bei der regionalen Zuchtbucheintragung für Hengste der
Rasse Arabisches Vollblut sind Hengste ab Vollendung des zweiten Lebensjahres(Geburtsdatum) mit Zuchtbescheinigung einer anerkannten Züchtervereinigung für Arabische Pferde.

b.  Das Mindestalter der Vorführer(innen) für die Zuchtbucheintragung beträgt 18 Jahre.

c.  Ablauf der Zuchtbucheintragung für Hengste der Rasse Arabisches Vollblut Zwei Richter und der Zuchtleiter beurteilen die Hengste in der Gruppe und einzeln an der Hand sowie im Freilauf. Nach dem Freilauf sind die Hengste zügig wieder einzufangen. Die Pferde werden mündlich kommentiert, eine schriftliche Beurteilung erfolgt nicht. Die Richter sprechen gegebenenfalls die Empfehlung aus, den Hengst auf der zentralen Verbandshengstschau oder Körung zur Bewertung mit der Möglichkeit der Schleifenvergabe oder Körung vorzustellen.

d.  Die Vorführer werden gebeten, ordentlich gekleidet zu sein. Die Pferde sind sauber mit Trense und Gebiss vorzuführen. Nach dem Freilauf sind die Hengste zügig wieder einzufangen.
e.  Für die einzutragenden Hengste muss der Equidenpass und die ausgefüllte Tierärztliche Bescheinigung ( Seite 9) vorliegen, die am Tage der Vorstellung nicht älter als zwei Monate sein darf. 
f.  Zusätzlich zur Abstammungsüberprüfung und der tierärztlichen Untersuchung muss als Voraussetzung für die Zuchtbucheintragung ein Test auf SCID gemacht  werden. Dieser Test wird nach vorliegen des Antrages auf Zuchtbucheintragung von der Geschäftsstelle aus Hannover veranlasst. Die Kosten für die Untersuchung betragen 22,00 € pro Hengst zzgl. 7 % MWST. Diese sind vom Hengsthalter zu tragen und werden von der Geschäftsstelle zusammen mit der Eintragung in Rechnung gestellt. Im Hengstverteilungsplan werden die Ergebnisse des SCID-Testes (homozygot-frei) veröffentlicht. Ebenfalls muss ein CA Test veranlasst werden.
Der verbindliche Antrag auf Zuchtbucheintragung wird gestellt, wenn vor Ort 
                            das Musterungsprotokoll des Hengstes unterschrieben wird.

3. Wallachklassen

Wallache der Rassen Arabisches Vollblut, Shagya-Araber, Araber, Anglo-Araber und Arabisches Halbblut , die eine Zuchtbescheinigung (Abstammungsnachweis /Geburtsbescheinigung) einer anerkannten Züchtervereinigung haben. Der Veranstalter behält sich bei geringer Teilnahme  vor, die Klassen zusammenzulegen. 

4. Rittigkeitsüberprüfung für Vollblutaraberhengste

1.

Teilnahmeberechtigung
a.
Teilnahmeberechtigt an der Rittigkeitsprüfung sind dreijährige und ältere Hengste (Geburtsdatum) der  Rasse Arabisches Vollblut mit Zuchtbescheinigung einer anerkannten Züchtervereinigung für Arabische Pferde. Bitte geben Sie bei der Nennung an, ob der Hengst bereits eingetragen ist und ggf. bei welchem Zuchtverband.

b.
Das Mindestalter der Reiter(innen) beträgt 16 Jahre.
2.
Richtsystem und Ausrüstung

a.
Richtsystem und Ausrüstung für die Rittigkeitsprüfung Dressur für Hengste  der Rasse Arabisches Vollblut: 

Bei der Rittigkeitsprüfung für Vollblutaraber werden die Grundgangarten bewertet sowie die Rittigkeit beurteilt. Die Beurteilung erfolgt durch zwei von der Zuchtleitung in Abstimmung mit dem Veranstalter berufene Bodenrichter, die keine FN-Richter sein müssen.

b.
Allgemeine Bestimmungen (gem. LPO der FN):

aa)
Ausrüstung des Reiters: Nach § 68 LPO der FN

bb)
Ausrüstung des Pferdes: Nach § 70 LPO der FN

cc)
Viereck: 20 x 40 m mit Bahnpunkten

ad) Dauer: ca. 6 min.

ae) Die Aufgabe wird einzeln geritten. 
af) Die Aufgabe ist auswendig zu reiten, einzelne Lektionen können auf 

Weisung der Sachverständigen wiederholt werden. Auf Wunsch kann die Aufgabe auch vorgelesen werden, ein Vorleser muß in diesem Fall mitgebracht werden. 

c.
Aufgabe: siehe Anlage 1
d.
Überprüfungsmerkmale:

aa)       Rittigkeit (Anlehnung, Annehmen der reiterlichen Hilfen, Temperament)

ab)       Grundgangarten (Schritt, Trab, Galopp)
e.
Bewertung:

Notenskala 1 – 10 in Anlehnung an die LPO.

Die Durchschnittsnote für die Grundgangarten und die Rittigkeitsnote werden addiert; das Mittel daraus ergibt die Endnote. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Endnote mindestens 6,0 ist; keine Einzelnote darf unter 5,0 liegen.

                           Die Prüfung kann einmal wiederholt werden; das Ergebnis der  
                           Wiederholungsprüfung zählt.
5.Rittigkeitsprüfung Western für Hengste der Rasse Arabisches Vollblut
1..
Teilnahmeberichtigung
a. Teilnahmeberechtigt an der Rittigkeitsprüfung sind vierjährige und    ältere Hengste (Geburtsdatum) der  Rasse Arabisches Vollblut mit Zuchtbescheinigung einer anerkannten Züchtervereinigung für Arabische Pferde.

b.   Das Mindestalter der Reiter(innen) beträgt 16 Jahre.

2.
Richtsystem und Ausrüstung



Die Größe der Reitbahn für die Prüfung beträgt mindestens 20 x 40 m

Ausrüstung des Reiters gem. EWU-Reglement

Ausrüstung des Pferdes:

4-5-jährige Pferde:

Snaffle-Bit, Hackamore – zweihändige Zügelfüh-





rung

6-jährige und ältere Pferde:
Snaffle-Bit, Hackamore – zweihändige Zügelführung  oder Bit – einhändige Zügelführung

Bandagen bzw. Gamaschen sind erlaubt.

Bewertungskriterien:

Taktreinheit, Losgelassenheit, Athletik, aktive Hinterhand, Qualität der Gangart, Nachgiebigkeit im Maul, leicht an den Hilfen, Aufmerksamkeit, Willigkeit, Manier und Temperament

(Aufgabe siehe Anlage 2)



Vorläufiger Ablauf für Sonntag, den 04. Juli 2010

ab 9.00 Uhr Beginn der Schau

voraussichtlich in der Reihenfolge:

1. Zuchtbucheintragung/Musterung von Stuten
Die Bewertung erfolgt anschließend im Rahmen der Stuten​schau  


2. Jungstutenklassen (1-3 jährige)

3. Zuchtstutenschau (3-4 jährige)

4. Zuchtstutenschau (ab 5-jährig)

5. Proklamation der besten Prämienstute der Schau
6. Ab ca. 15.00 Uhr Stutenleistungsprüfung


Eine genaue Zeiteinteilung wird nach Nennungsschluß (Donnerstag 10.Juni 2010) 


II. TEILNAHMEBEDINGUNGEN SONNTAG, DEN 4. Juli 2010

Jungstutenklasse

Jungstuten 1-3jährig der Rassen Arabisches Vollblut, Shagya-Araber, Araber, Anglo-Araber und Arabisches Halbblut , die eine Zuchtbescheinigung (Abstammungsnachweis /Geburtsbescheinigung) einer anerkannten Züchtervereinigung haben. Der Veranstalter behält sich bei geringer Teilnahme  vor, die Klassen zusammenzulegen. 
Stutenschau mit Prämierung
Teilnahmeberechtigt bei der Stutenschau mit Prämierung sind alle Stuten ab Vollendung des dritten Lebensjahres (Geburtsdatum) der Zuchtrichtungen Arabisches Vollblut, Anglo-Araber, Shagya-Araber, Arabisch Partbred und Araber, die eine Zuchtbescheinigung (Equidpaß/ Abstammungsnachweis/ Geburtsbescheinigung) einer anerkannten Züchtervereinigung besitzen.   Vollblutaraberstuten müssen in einem von der WAHO anerkannten Stutbuch,  Anglo-Araber in einem von der CIAA und Shagya-Araber in einem von der ISG anerkannten Stutbuch registriert sein und im Zuchtbuch des VZAP als
 Zuchtstute eingetragen sein. Bitte geben Sie bei der Nennung an, ob die Stute bereits als Zuchtstute eingetragen ist oder vor Ort noch eingetragen werden muß.  Ohne Eintragung ist keine Teilnahme möglich!


Bei der Nennung ist die Rassegruppe (AV, SHA, A, AA und AH) anzugeben. Dem Meldeformular muss  eine Kopie der Zuchtbescheinigung beigefügt werden.

Die Pferde werden nach Rassegruppen und – bei genügend großer Nennzahl – nach Altersklassen in der Reihenfolge Arabisches Halbblut (Klasse AH), Araber (Klasse A), Anglo-Araber (Klasse AA), Shagya-Araber (Klasse SHA) und Arabisches Vollblut (Klasse AV) vorgestellt. Alle Pferde einer Klasse gehen zuerst im Schritt auf den Ring, dann Einzelmusterung im Stand, Schritt, Trab und Freilauf, danach alle Pferde auf dem Ring mit Bekanntgabe der Ergebnisse.

3 Richter beurteilen die Pferde gemeinsam nach den Kriterien Rasse- und Geschlechtstyp, Gebäude, Korrektheit der Gliedmaßen und des Bewegungsablaufes, Schritt, Schwung und Elastizität im Trab an der Hand und freilaufend auch in der Galoppade, Gesamteindruck und Entwicklung, Gesamtbewertung der äußeren Erscheinung.

Der Beurteilung liegt das Notensystem von 1-10 Punkten (nur ganze Noten) zugrunde.

Notenskala:

10 = ausgezeichnet, 9 = sehr gut, 8 = gut, 7 = ziemlich gut, 6 = befriedigend,  5 = ausreichend, 4 = mangelhaft,, 3 = ziemlich schlecht,  2 = schlecht, 1 = sehr schlecht, 0 = nicht ausgeführt

Prämierte Stuten werden am Ende der Klasse kommentiert und herausgestellt
Stutenleistungsprüfung


Drei Richter beurteilen Springmanier und -vermögen im Freispringen, Rittigkeit und Grundgangarten in einer nach Weisung der Richter gerittenen Aufgabe, sowie die Prüfung der Rittigkeit durch einen Fremdreiter. 

Teilnahmeberechtigung
Reiter/innen: keine Einschränkung

Pferde: Stuten 3-jährig und älter
1. Teilprüfung: Freilauf und Freispringen
2. Teilprüfung: Grundgangarten unter dem Reiter
3. Teilprüfung: Fremdreitertest

Gewichtung: Freispringen 20 %; Grundgangarten: Schritt 15 %, Trab 12,5 %, Galopp 12,5 %; Rittigkeit: Bodenrichter 15 %, Fremdreiter 25 %.

III. Allgemeine Teilnahmebedingungen

1.
Eine Teilnahme erfolgt nach Reihenfolge des Einganges der Nennungen.

2. 
Der Veranstalter behält sich vor, die Zahl der teilnehmenden Pferde zu begrenzen
             oder bei mangelnder Teilnehmerzahl Prüfungen zu streichen.

3. 
Das Nenngeld für die Teilnahme beträgt je Pferd bei der:

Vormusterung: € 20,00

              Regionale Zuchtbucheintragung für AV-Hengste: € 40,00

für die Teilnahme an der Rittigkeitsprüfung je Hengst € 40,00.
Wallachklassen € 40,00
Zuchtstutenschau € 40,00
Stutenleistungsprüfung je Stute € 40,00
Bei Stuten, die an der Schau und an der Leistungsprüfung teilnehmen, beträgt das Nenngeld  je Stute €  60,00

4. 
Das Boxengeld inkl. Ersteinstreu (Stroh) beträgt pro Box € 10,00 inkl. Heu und Ersteinstreu
5.
 Nenn- und/oder Boxengeld sind bis spätestens 10. Juni 2010 (Zahlungseingang!)

auf das Konto des VZAP Zuchtbezirks Schleswig-Holstein/Hamburg Bankkonto: Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes, Sparkasse Holstein Konto Nr. 1394866, BLZ 21352240 Eine Bearbeitung der Nennung kann erst nach Eingang der Zahlung erfolgen.

6.
Nennungsschluss für die Veranstaltung ist der 10. Juni 2010. Für nachträgliche

Nennungen (Eingang nach Nennungsschluss!!) wird die doppelte Nenngebühr 
              erhoben!

7.  
Startnummern als Brust- und Rückennummern werden vom Veranstalter gegen ein

Pfand von 10,00 € ausgegeben.

8.
Ablauf- und Zeitplan werden nach Nennungsschluss bekanntgegeben. Änderungen 
              des Ablauf- und Zeitplanes je nach Anzahl der Nennungen sind möglich und werden   
              spätestens am Tag der Veranstaltung mitgeteilt.

9. 
Gerätschaften sowie Futter zur Versorgung der Pferde sind mitzubringen, Heu und weitere Einstreu kann vor Ort erworben werden.

III. Allgemeine Bestimmungen

1. Alle Pferde müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein und aus einem seuchenfreien Bestand kommen. Sie müssen die Impfung (Grundimmunisierung und lückenlose Folgeimpfungen gegen seuchenhaften Husten, Influenza und Herpes) per Equidenpaß vor Ort nachweisen, wobei dieser Nachweis den amtstierärztlichen Bestimmungen entsprechen muss. Pferde die ohne Equidenpass  anreisen, können zur Veranstaltung nicht zugelassen werden. Ohne Nachweis vollständiger Impfung ist eine Teilnahme nicht gestattet und das Pferd wird nicht zugelassen. Nenn- und Boxengeld werden in diesem Falle nicht zurückerstattet. Die zuletzt durchgeführte Impfung muss mindestens 10 Tage vor Eintreffen auf dem Veranstaltungsgelände vorgenommen werden. Im Übrigen sind die amtstierärztlichen Bestimmungen des für den Veranstaltungsort zuständigen Veterinäramtes maßgeblich.

2. 
Alle teilnehmenden Pferde müssen über eine entsprechende Haftpflichtversicherung

verfügen. Der Halter erklärt mit Unterzeichnung der Nennung, dass für das teilnehmende

Pferd eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht.

3. 
Die teilnehmenden Pferde sollten entsprechend dem auszuhängenden Zeitplan jeweils

eine halbe Stunde vor Beginn bereit stehen. 

4. 
Transportkostenentschädigung wird nicht gezahlt.

5. 
Arzt und Veterinär stehen während der Veranstaltung in Ruftbereitschaft  zur Verfügung. Anfallende Kosten gehen ausschließlich zu Lasten des jeweiligen Nutzers.

6. 
Der Transport der Pferde muss unter den Bestimmungen der Tierschutz-

Transportverordnung in ihrer neuesten Fassung durchgeführt werden.

7. 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eventuelle Unfälle, Krankheiten oder

Schäden von oder an Personen und Tieren. Er haftet nicht für Schäden und Unfälle i
insbesondere an Teilnehmern, Pferdepflegern, Zuschauern und Zubehör. Er übernimmt

auch Dritten gegenüber keine Haftung für Diebstähle, Sach- und Haftpflichtschäden.

Eine Erstattung des Nenn- und Boxengeldes ist auch bei Nichtteilnahme grundsätzlich

nicht möglich!

8.
 Eine Teilnahme erfolgt nach Reihenfolge des Einganges der Nennungen.

9.
 Für sämtliche hieraus resultierenden Streitigkeiten gilt der Wohnsitz des Veranstalters

als Gerichtsstand.

IV. TIERSCHUTZ

1. 
Die Veränderung der ursprünglichen Farbe der Haut, der Deckhaare oder der Hufe

ist nicht erlaubt. Die Hufe dürfen nicht eingefärbt werden und es dürfen keine

farblosen Huflacke verwendet w1erden. Haarfärbemittel sind nicht erlaubt.

2. 
Künstliche Verfahren, um die Augen zu vergrößern oder die natürlichen Gänge des Pferdes zu verändern oder sonst seine Bewegungen und sein Verhalten durch Sauerstoffanreicherung des Blutes, Gewichte, beschwerte Hufeisen oder durch elektrische oder chemische  Behandlung jeglicher Art zu beeinflussen, sind verboten. Pferde, bei denen Brandmale, Hiebe oder andere Spuren auf dem Körper aufgrund ihrer Lage auf den Gebrauch unerlaubter Methoden hinweisen, können vom Veranstalter von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

3.
 Pferde können ganz oder teilweise geschoren werden. Augenwimpern und Haare im

Inneren der Ohren dürfen nicht rasiert werden. Die Tasthaare um Nüstern, Maul und Augen müssen unversehrt sein.

4. 
Scherapparate und andere Geräte, die dazu dienen, das natürliche Aussehen eines Pferdes zu verändern, sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht erlaubt. Hierzu gehören

insbesondere: Schwitzkragen, Schwitzmanschetten, Schweifhalter, Fesseln und Gewichte.

Teilnehmer, die solche Geräte auf dem Schaugelände gebrauchen, können vom Veranstalter von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

5.
 Übermäßiger Peitschengebrauch, die Anwendung von Elektroschockgeräten oder

Schmerzeinwirkungen irgendwelcher Art sind auf dem gesamten Veranstaltungsgelände

zu jeder Zeit verboten.

6.
 Der Transport der Pferde muss unter den Bestimmungen der Tierschutz-

Transportverordnung in ihrer jeweils neuesten Fassung durchgeführt werden.

7.
Pferde, die sich bei ihrer Anlieferung nicht in einwandfreiem Futter- und Pflegezustand

befinden, werden nicht zur Präsentation zugelassen. Die Entscheidung über die Zulassung obliegt dem Veterinär.
Anlage 1:  Rittigkeitsprüfung „Dressur“ für AV-Hengste
· Viereck 20 x 40 m

· Dauer ca. 6 min.

· Einzeln geritten

Überprüfungsmerkmale:

· Rittigkeit (Anlehnung, Annehmen der reiterlichen Hilfen, Zufriedenheit, Temperament)

· Grundgangarten (Schritt, Trab, Galopp)

Die Aufgabe ist auswendig zu reiten.

Einzelne Lektionen können auf Weisung der Sachverständigen zur optimalen Einschätzung der Bewertungseigenschaften wiederholt werden.

A-X


Einreiten im Arbeitstrab

X


Halten, Grüßen, im Arbeitstempo antraben

C


linke Hand

A-X-A-X


auf dem Zirkel geritten 1 ½ x herum

X


aus dem Zirkel wechseln

X-C-X-C


auf dem Zirkel geritten 1 ½ x herum

C


ganze Bahn

M-F


einfache Schlangenlinie

K-X-M


durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern

zwischen C und H
links angaloppieren

H-K


Sprünge verlängern

A-X-A-X


auf dem Zirkel geritten 1 ½ x herum

X


einfacher Galoppwechsel

X-C-X-C


auf dem Zirkel geritten 1 ½ x herum,




an der offenen Zirkelseite überstreichen

C


ganze Bahn

M-F


Sprünge verlängern

A


durchparieren zum Arbeitstrab

K-H


einfache Schlangenlinie

C


durchparieren zum Schritt

B


Halten, eine Pferdelänge Rückwärtsrichten (ca. 3. Schritte)



daraus im Mittelschritt anreiten

K-X-M


durch die ganze Bahn wechseln,




dabei Zügel aus der Hand kauen lassen

M


Zügel wieder aufnehmen

C


im Arbeitstempo antraben

H-X-F


durch die ganze Bahn wechseln,




dabei Leichttraben

A


auf die Mittellinie abwenden

X


Halten, Grüßen und am langen Zügel die Bahn verlassen

Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes e. V.

Bissendorfer Str. 9 *** D-30625 Hannover *** Tel.: 0511-38 81 18-0 *** Fax: 0511-38 81 18-18

Anlage 2:  Rittigkeitsprüfung „Western“ für AV-Hengste
Die Größe der Reitbahn für die Prüfung beträgt mindestens 20 x 40 m.

Bewertungskriterien:

Taktreinheit, Losgelassenheit, Athletik, aktive Hinterhand, Qualität der Gangart, Nachgiebigkeit im Maul, leicht an den Hilfen, Aufmerksamkeit, Willigkeit, Manier und Temperament.

Die Aufgabe ist auswendig zu reiten.

_________________________________________________________________________________

A:
Im Mittelpunkt der Arena – aus dem Stand – im Schritt anreiten.

B:
Über die 4 Stangen (Abstände 60 cm) nach links abbiegen.

C:
Auf der Mitte der langen Seite antraben,


aus der Ecke eine große Kehrtvolte, lange Seite, kurze Seite.

D:
Auf der Mitte der langen Seite durchparieren zum Schritt


und abwenden im Schritt in Richtung auf den Mittelpunkt der kurzen Seite.

E:
Im Abstand von 3 m von der Bande eine Hinterhandwendung rechts ca. 90°.


Im Schritt weiter bis zur Mitte der langen Seite.

F:
Übergang zum Rechtsgalopp, kurze Seite, Zirkel einmal herum


bis zum Arena-Mittelpunkt, Übergang zum Trab, abwenden auf einen Linkszirkel

G:
und beim Erreichen der Bande angaloppieren und den Zirkel vollenden, weiter über die kurze Seite, die lange Seite, die kurze Seite bis zu Mitte der langen Seite.

H:
Stop und eine Pferdelänge rückwärtsrichten, verharren,


dann zur Inspektion von Gebiß und Ausrüstung zum Richter.

Bahnpunkte zu Anlage 2:

Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes e. V.

Bissendorfer Str. 9 *** D-30625 Hannover *** Tel.: 0511-38 81 18-0 *** Fax: 0511-38 81 18-18
[image: image2.emf]

 Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes e. V.

Bissendorfer Str. 9 *** 30625 Hannover *** Telefon: 0511-388 118-0

Tierärztliche Bescheinigung

Die Tierärztliche Bescheinigung darf zum Zeitpunkt der Vorstellung bei der regionalen Eintragung nicht älter als 2 Monate sein!!!

Nachstehend beschriebener Hengst wurde von mir untersucht: 

Name: 







   Rasse: 



Lebensnr.: 







   Geb. am: 




Farbe: 













Stockmaß: 



 Brustumfang: 

 Röhrbein: 




Züchter: 










      .

Besitzer:                                                                                     .
Ich bescheinige, daß der Hengst keine Erscheinungen zeigt, nach denen seine Zuchttauglichkeit beeinträchtigt ist.

Insbesondere hat die Untersuchung ergeben:

1. Der Hengst ist frei von klinisch erkennbaren Mängeln der Geschlechtsorgane (z. B. Kryptorchismus, Kleinhodigkeit, ungleiche Hoden, Anomalien der Nebenhoden) und Gebißanomalien.

2. Er weist keine sonstigen gesundheitlichen Mängel auf, die eine Zuchttauglichkeit und den Zuchtwert beeinträchtigen (z. B. Anomalien des Bewegungsapparates).

3. Der Hengst ist, soweit erkennbar, nicht wegen Kehlkopfpfeifen, Koppen bzw. wegen der Schweifhaltung operiert worden.

4. Ich versichere, daß ich jedwede Erkrankung oder Veränderung der Atemwege oder des Kehlkopfes, die bei der Voruntersuchung erkennbar waren, auf dieser Bescheinigung vermerkt und genau erläutert habe.

Beanstandungen/Hinweise: 






       .       

_________________, den _________


          _______________       

Ort







            Stempel und Unterschrift Tierarzt






